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§ 1 AUV Zugangsvoraussetzungen

AUV - Arbeitskraftetiberlassungs-Verordnung - Zugangsvoraussetzungen

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. (1)Die fachliche Qualifikation zum Gewerbe der Uberlassung von Arbeitskraften § 94 Z 72 GewO 1994) wird durch
folgende Belege erbracht:
1. 1.Zeugnisse Uber

1. a)den erfolgreichen Abschluss einer der folgenden Studienrichtungen: Rechtswissenschaften,
Soziologie, Sozialwirtschaft, Statistik, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, Handelswissenschaften,
Wirtschaftspadagogik, angewandte Betriebswirtschaft, internationale Betriebswirtschaft,
Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Maschinenbau,
Wirtschaftsingenieurwesen - Technische Chemie oder eines fachlich einschlagigen Fachhochschul-
Studienganges und jeweils eine mindestens einjahrige fachliche Tatigkeit (Abs. 2) oder

2. b)den erfolgreichen Abschluss einer Handelsakademie oder deren Sonderformen oder einer Hoheren
Lehranstalt fir wirtschaftliche Berufe oder deren Sonderformen oder einer Héheren Lehranstalt fur
Tourismus oder der Hoheren Lehranstalt fir Betriebstechnik bzw. der Hoheren Lehranstalt fir
Wirtschaftsingenieurwesen oder einer Hoheren Lehranstalt fur elektronische Datenverarbeitung und
Organisation oder einer Hoheren Lehranstalt fur Bautechnik - Ausbildungszweig Bauwirtschaft, jeweils
einschlieBlich deren Sonderformen oder eines Lehrganges gemalR § 40a AHStG in der geltenden
Fassung, jeweils mit Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre und jeweils eine mindestens
eineinhalbjahrige fachliche Tatigkeit (Abs. 2) oder

3. c)den erfolgreichen Abschluss einer nicht unter Z 2 fallenden berufsbildenden héheren Schule oder
einer allgemein bildenden héheren Schule oder deren Sonderformen und jeweils eine mindestens
zweijahrige fachliche Tatigkeit (Abs. 2) oder

4. d)den erfolgreichen Abschluss einer Handelsschule oder der Sonderform der Handelsschule gemaR
§ 61 Abs. 1 lit. a des Schulorganisationsgesetzes in der geltenden Fassung oder einer mindestens
dreijahrigen Fachschule fur wirtschaftliche Berufe oder einer Hotelfachschule oder die erfolgreiche
Ablegung einer Meisterprifung, einer Befahigungsprufung oder der Lehrabschlussprifung in einem
kaufmannischen Lehrberuf und jeweils eine mindestens zweijahrige fachliche Tatigkeit (Abs. 2) und

2. 2.das Zeugnis Uber die erfolgreich abgelegte Befahigungsprufung.

2. (2)Als fachliche Tatigkeit im Sinne des Abs. 1 gilt eine hauptberufliche Tatigkeit als Angestellter in leitender
Stellung im Personalbereich oder als Werkstatten- oder Betriebsleiter mit mindestens 20 Mitarbeitern mit eigener
Personalverantwortung oder als selbststandiger Unternehmer oder geschaftsfihrender Gesellschafter mit
mindestens funf Mitarbeitern.

In Kraft seit 29.01.2003 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gewo/paragraf/94

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 1 AÜV Zugangsvoraussetzungen
	AÜV - Arbeitskräfteüberlassungs-Verordnung – Zugangsvoraussetzungen


